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Verfassung des Großherzogtums Sachsen-Weimar-Eisenach

Landtag (6 Jahre)
(31 Abgeordnete über 30 Jahre, besitzend, mit unbescholtenem Ruf, ehelich geboren und christlichen Glaubens

 – entscheidet mit absoluter Mehrheit
 – bei wiederholter Fehlabstimmung entscheidet Landesherr

Landräte
auf Lebenszeit vom Landtag aus 
Rittergutsbesitzern gewählt

ernennt

Zit. nach Poelitz: Die Verfassungen des teutschen Staatenbundes seit dem Jahre 1789, zweite Abtheilung. Leipzig, Brockhaus 1832 Reich und Länder, Texte zur deutschen Verfassungsgeschichte, dtv Wissenschaft.

 – Auflösungsrecht
 – Vetorecht

 – Steuerbewilligung
 – Finanzprüfung und Finanzplanung
 – Landesgesetzgebung

 – Petitions- und 
Beschwerderecht

Großherzog(in)

Rittergutsbesitzer

 – direkte Wahl in den Wahl kreisen, eine 
Wählerstimme je Rittergut

 – Rittergutsbesitzerinnen werden durch Vormund 
vertreten

Bürger

 – Wahl durch Wahlmänner  
(pro 50 Gehöfe)

Landstände

Bauern

 – Wahl durch Wahlmänner  
(pro 50 Gehöfe)


